
neuen Hauptverhandlung zurüdeweisen und ohne Ver
teidiger verhandeln. Bei der Entscheidung über den An
trag sind die Sach- und Rechtslage und im Verhältnis 
dazu auch die persönlichen Voraussetzungen zu berück
sichtigen, die bei dem Angeklagten für die Wahr
nehmung seiner Rechte gegeben sind. Es versteht sich 
von selbst, daß bei der Entscheidung nicht von den für 
die notwendige Verteidigung vorgeschriebenen Voraus
setzungen auszugehen ist.
Entsprechend ist zu verfahren, wenn der gewählte Ver
teidiger zwar ordnungsgemäß geladen, jedoch — ent
schuldigt oder unentschuldigt — nicht zur Hauptver
handlung erschienen ist.

Gewährleistung des Rechts auf Verteidigung 
durch die Strafverfolgungsorgane

Für die Gewährleistung des Rechts auf Verteidigung 
haben bereits Pompoes/Schindler wichtige Hinweise ge
geben, die von einer engen Zusammenarbeit zwischen 
Gericht, Staatsanwaltschaft, Untersuchungsorgan und 
Rechtsanwaltschaft ausgehen. Es hat sich die Praxis 
durchgesetzt, daß der Beschuldigte bereits im Ermittr 
lungsverfahren im Zusammenhang mit der Belehrung 
über seine Rechte aus §61 StPO auf die rechtzeitige 
Wahl eines Verteidigers und entsprechende Mitteilung 
an das Gericht hingewiesen wird.

FRITZ SCHUMANN, Richter am Obersten Gericht

Zur Ausgestaltung der Verurteilung auf
Die Praxis zeigt, daß es bei einigen Gerichten Unklar
heiten über die an den Bewährungsverurteilten zu stel
lenden Anforderungen gab. Als das Wesentliche an der 
Verurteilung auf Bewährung wurde die erzieherische 
Einwirkung des Arbeitskollektivs auf den Täter be
trachtet Dabei standen Fragen der beruflichen Qualifi
zierung und der Wohnraumbeschaffung sowie die Über
windung persönlicher Schwierigkeiten — kurz: die ka
meradschaftliche Hilfe für den Verurteilten im Vor
dergrund. Auch die Bewährung am Arbeitsplatz wurde 
im wesentlichen so aufgefaßt, daß man dem Verurteil
ten bei der Überwindung von Schwächen in seiner Ar
beitsmoral helfen müsse.
Auf Grund dieser falschen ideologischen Ausgangsposi
tion wurden an Straftäter nach der gerichtlichen Ver
urteilung im wesentlichen keine anderen Anforderun
gen gestellt, als die, die ohnehin jedem Bürger oblie
gen. Es wurde nicht immer erkannt, daß die Verurtei
lung auf Bewährung eine Strafe darstellt, deren we
sentlicher Inhalt darin bestehen muß, an den Täter 
während der Bewährungszeit konkrete Anforderungen 
zu stellen, insbesondere an seine Bereitschaft zur 
Selbsterziehung. Diesen Prozeß sollen die Arbeitskol
lektive und die staatlichen Leiter unterstützen.
Unter dem Blickpunkt des verstärkten Schutzes des so
zialistischen Eigentums geht es daher nicht nur um 
eine bessere Differenzierung der bei Eigentumsdelikten 
anzuwendenden Strafart, sondern auch um die mit der 
Bewährungsverurteilung verbundenen Konsequenzen. 
Zunächst wurde theoretisch geklärt, daß die in §33 
Abs. 3 Ziff. 1 StGB enthaltene Möglichkeit, den Täter 
zur Wiedergutmachung des Schadens zu verpflichten, 
Bestandteil der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist. 
Der 2. Strafsenat des Obersten Gerichts hat inzwischen 
in einigen Entscheidungen dazu Stellung genommen, 
wie die Wirksamkeit der Verurteilung auf Bewährung 
verstärkt werden kann (vgl. z. B. OG, Urteil vom
15. August 1973 - 2 Zst 11/73 - NJ 1973 S. 578).

Vom Gericht wird der Beschuldigte bzw. Angeklagte 
bereits bei der Verkündung eines Haftbefehls bzw. 
gleichzeitig mit einer möglichst frühzeitigen Zustel
lung von Anklageschrift und Eröffnungsbeschluß dar
auf hingewiesen, eine von ihm beabsichtigte Beauftra
gung eines Verteidigers so rechtzeitig vorzunehmen, daß 
die Durchführung der Hauptverhandlung nicht gefähr
det wird.
Die Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte reagie
ren in der Regel schnell auf Auftragsschreiben inhaf
tierter Beschuldigter. Sie haben ihrerseits organisato
rische Maßnahmen festgelegt, die weitgehend gewähr
leisten, daß auch kurzfristig auftretenden Forderungen 
nach Wahl oder Beiordnung eines Verteidigers entspro
chen werden kann.
Hat der Beschuldigte keinen Verteidiger gewählt, so 
nehmen in den Fällen der notwendigen Verteidigung 
die Gerichte sofort nach Prüfung der Anklage die Be
stellung eines Verteidigers vor, um dessen sorgfältige 
Vorbereitung zu unterstützen und Terminschwierigkei
ten zu vermeiden.
Diese Praxis, die auf zügige und effektive Durchführung 
des Strafverfahrens bei strikter Gewährleistung des 
Rechts auf Verteidigung gerichtet ist, sollte regelmäßig 
mit dem Ziel eingeschätzt werden, die besten Erfahrun
gen zu verallgemeinern.

Bewährung
Anforderungen an den Täter
zur Wiedergutmachung des Schadens

Es gilt, stärker die Erkenntnis durchzusetzen, daß die 
schnellstmögliche Wiedergutmachung eines durch 
Eigentumsdelikte angerichteten Schadens die selbstver
ständliche Pflicht eines jeden Angeklagten ist. Daraus 
folgt, daß der Täter grundsätzlich alle ihm möglichen 
Anstrengungen zu unternehmen und sich erforderli
chenfalls im Interesse dieser Wiedergutmachung auch in 
seinem Lebensstandard spürbar einzuschränken hat. 
Dazu gehört es auch, daß der Täter ggf. vorübergehend 
eine andere Arbeit aufnimmt, selbst wenn damit grö
ßere physische oder psychische Anstrengungen verbun
den sind. Auch zusätzliche Arbeitsleistungen können 
vor allem von denjenigen Tätern erwartet werden, die 
erhebliche Schäden verursacht haben.
Es ist fehlerhaft, die strengen Maßstäbe für die Fest
legung der Frist zur Wiedergutmachung des Schadens 
unter zivilrechtlichen Aspekten zu bewerten und z. B. 
die sich aus der VO über die Pfändung von Arbeitsein
kommen vom 9. Juni 1955 (GBL I S. 429) ergebenden 
Pfändungsbeschränkungen zum Vergleich heranzuzie
hen.

Das Gericht ist nicht verpflichtet, dem Täter die Mög
lichkeiten zu einer schnellen Wiedergutmachung des 
Schadens in allen Einzelheiten aufzuzeigen. In der 
Hauptverhandlung sind die wichtigsten Fakten, z. B. 
die Einkommensverhältnisse und die gesetzlichen Ver
pflichtungen gegenüber unterhaltsberechtigten Fami
lienangehörigen, aufzuklären. Dies bildet die Grundlage 
für die Bestimmung einer im Urteilstenor festzusetzen
den konkreten Frist, in der der Angeklagte den Scha
den wiedergutzumachen hat. Ersparnisse oder verwert
bares Vermögen sind bei der Festsetzung der Frist zur 
Wiedergutmachung zu berücksichtigen, d. h. es ist u. U. 
die sofortige Wiedergutmachung festzulegen. Die Ar
beitskollektive und die Leiter dar Betriebe sind dar-
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